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1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Landesregierung legt gemäß Beschluss des Saarländischen Landtages vom 23. November

2005 den 7. Bericht über die Entwicklung der Subventionen vor. Der Bericht umfasst den

Zeitraum 2020 bis 2023, wobei den einzelnen Finanzhilfen für die Jahre 2020, 2021 und

2022 die Ist-Ergebnisse gemäß Haushaltsrechnung und für das Jahr 2023 die

Haushaltsansätze gemäß Haushaltsplan zugrunde liegen. In Anlehnung an die

Berichterstattung des Bundes beschränkt sich der Subventionsbericht auf die Darstellung der

Zuschüsse an private Unternehmen.

Für mischfinanzierte Programme bzw. reine Bundes- und EU-Programme erfolgt eine externe

Evaluation. Die veröffentlichten externen Berichte mit programmbezogenen Controlling-

Werten können außerhalb des Subventionsberichts im Internet über die Web-Seiten der am

Subventionsbericht beteiligten Ressorts aufgerufen werden. Ein entsprechender Link ist in

der Gesamtübersicht bei den jeweiligen Titeln enthalten. Reine Landesprogramme werden

intern evaluiert. Die bislang im Wesentlichen analoge Erfolgskontrolle soll zukünftig digital

über die Fördermitteldatenbank CONIFERE erfolgen. Für das jeweilige Programm soll dann

sukzessive ebenfalls ein entsprechender Link in der Gesamtübersicht aufgenommen werden.

Bei Programmen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen wird auf eine Erfolgskontrolle

verzichtet.

2. Subventionsberichtserstattung des Bundes und der anderen Länder

Nach § 12 Stabilitätsgesetz (StabG) hat die Bundesregierung alle zwei Jahre dem Bundestag

und dem Bundesrat über die Finanzhilfen des Bundes und die Steuervergünstigungen zu

berichten. Die Regelung des § 12 StabG begründet für die Länder keine Verpflichtung zu einer

Subventionsberichtserstattung. Auch gibt es keine vergleichbaren Vorschriften für die Länder.

Die Subventionsberichterstattung der Länder umfasst, soweit eine solche erfolgt, lediglich die

Darstellung von Finanzhilfen. Steuerliche Subventionen, für die sie in der Regel keine eigene

Gesetzgebungskompetenz haben, werden nicht einbezogen. Derzeit werden

Subventionsberichte mit einer umfassenden Einzeldarstellung nur noch von den Ländern

Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein

vorgelegt. Bayern beschränkt sich auf listenmäßige Darstellungen (tabellarische Übersichten),

Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht eine solche als Anlage im Finanzplan. Bremen und

Sachsen beschränken sich auf Berichte über bzw. Auflistungen von Zuwendungen im Sinne
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der §§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung (LHO). In Brandenburg, Nordrhein-Westfalen,

Sachsen-Anhalt und Thüringen wurde die Berichterstattung eingestellt; Berlin hat sie unter

Verweis auf seine „Zuwendungs- und Transparenzdatenbank“ und Hamburg unter Verweis

auf das „Transparenzportal Hamburg“ abgeschafft.

3. Sondervermögen

Dieser Subventionsbericht erhält auch Finanzhilfen aus Sondervermögen an private

Unternehmen.

Dabei werden Finanzhilfen aus den folgenden Sondervermögen erfasst:

 Sondervermögen Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

Mit dem Gesetz Nr. 1349 über die Haushaltsfinanzierung 1995

(Haushaltsfinanzierungsgesetz 1995) vom 6. April 1995 hat das Saarland unter dem

Namen „Sondervermögen Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz“

ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen mit eigener Wirtschafts- und

Rechnungsführung errichtet. Das Sondervermögen dient ausschließlich der Arbeits-

und Berufsförderung schwerbehinderter Menschen sowie der begleitenden Hilfe im

Arbeits- und Berufsleben nach dem Schwerbehindertengesetz (jetzt SGB IX).

 Sondervermögen Zukunftsinitiative

Mit dem Gesetz Nr. 1482 vom 23. Oktober 2001 hat das Saarland unter dem Namen

„Sondervermögen Zukunftsinitiative“ ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen mit

eigener Wirtschafts- und Rechnungsführung errichtet. Das Sondervermögen dient

insbesondere der Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der

Wirtschaftsstruktur und der Aufwertung des Standortes Saarland.

 Sondervermögen Zukunftsinitiative II

Mit dem Gesetz Nr. 1710 vom 5. Mai 2010 hat das Saarland unter dem Namen

„Sondervermögen Zukunftsinitiative II“ ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen mit

eigener Wirtschafts- und Rechnungsführung sowie eigener Kreditermächtigung

errichtet. Das Sondervermögen „Zukunftsinitiative II“ finanziert seit dem Haushalt

2010 zukunftssichernde Maßnahmen. Dabei werden insbesondere auch solche

Maßnahmen finanziert, die gemäß § 2 der Vereinbarung zwischen dem Saarland und

der RAG Aktiengesellschaft vom 25. Juni 2009 der Förderung des Strukturwandels im

Saarland dienen.
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Mit Blick auf die Zielsetzung des Berichtes, Informationen für die Haushaltsaufstellung zu

liefern, werden temporäre Maßnahmen nicht berücksichtigt.

Informationen über die im Zuge der Corona-Pandemie ausgereichten sog. Billig-

keitsleistungen können allerdings über die Transparenzdatenbank über den Politikbereich

„Naturkatastrophen/Notsituationen/Pandemie“ abgerufen werden.

4. Einzelauswertungen zu den Finanzhilfen

4.1. Gesamtentwicklung der Finanzhilfen an private Unternehmen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Finanzhilfen an private Unternehmen im

Verhältnis zu den Gesamtausgaben.

Die Finanzhilfen an private Unternehmen haben im Berichtszeitraum im Haushalt des

Saarlandes einschließlich der Sondervermögen ein Gesamtvolumen zwischen 53,5 Mio. €

und 76,9 Mio. € jährlich erreicht. Im Durchschnitt betragen die Zuwendungen pro Jahr 60,0

Mio. €, was einem Anteil von 1,0 v. H. der Gesamtausgaben entspricht. Für das Haushaltsjahr

2023 beträgt ihr Anteil 1,4 v. H.

Die Zuschüsse an private Unternehmen aus den Sondervermögen betragen im Durchschnitt

3,8 Mio. € pro Jahr. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die

Schwerbehindertenabgabe, Klimaschutzmaßnahmen sowie Maßnahmen zur regionalen

Wirtschaftsförderung. Der in der Tabelle ausgewiesene Anstieg des Sollwertes des Jahres

2023 gegenüber dem Ist-Ergebnis 2022 ist insbesondere auf die Bereiche

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“ und den

„Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums im Saarland

(ELER)“ zurückzuführen.

2020 2021 2022 2023 Durchschnitt
Finanzhilfen an private Unternehmen IST IST IST Ansatz

[in Mio. €] [in Mio. €] [in Mio. €] [in Mio. €] [in Mio. €]

4.826,4 4.919,3 8.102,0 5.400,8 5.812,1

1,9% 64,7% -33,3%

53,5 53,0 56,4 76,9 60,0

-0,9% 6,4% 36,3%

1,1% 1,1% 0,7% 1,4% 1,0%Finanzhilfe-Quote in v. H.

Gesamtentwicklung

Gesamtausgaben Haushalt

Veränderung zum Vorjahr

F inanzhilfen an private Unternehmen

Veränderung zum Vorjahr
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4.2. Finanzhilfen nach Finanzierungsanteilen

Der Anteil der Landesmittel an den gesamten Finanzhilfen beträgt im Durchschnitt rd. 50,8

%. Von den eingesetzten Landesmitteln entfallen rd. 47,1 % auf reine Landesprogramme, die

schwerpunktmäßig im Bereich der Wirtschaftsförderung platziert sind, 52,9 % werden zur

Kofinanzierung eingesetzt. 31,8 % der Mittel bezogen auf die gesamten Finanzhilfen werden

im Durchschnitt vom Bund bereitgestellt, 11,2 % von der EU. Auf die Sondervermögen, in

denen insbesondere Landesmittel verbucht werden, entfallen 6,2 %.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Finanzhilfen an private Unternehmen

nach den einzelnen Finanzierungsanteilen.

4.3. Finanzhilfen nach Funktionen

Für den Bereich Arbeitsmarktpolitik (FKZ 25) werden durchschnittlich 5,0 Mio. € pro Jahr und

für den Bereich Umwelt- und Naturschutz (FKZ 33) durchschnittlich 0,2 Mio. € pro Jahr

eingesetzt. Für den Bereich Landwirtschaft und Ernährung (FKZ 52) wurden bzw. werden

durchschnittlich 11,8 Mio. € pro Jahr an Finanzhilfen ausgereicht. Neu hinzugekommen ist

der Bereich Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei (FKZ 53) für den durchschnittlich 0,2 Mio. €

pro Jahr eingesetzt werden. Den Schwerpunktbereich bilden Regionale Fördermaßnahmen

(FKZ 69), für die durchschnittlich 26,9 Mio. € pro Jahr eingesetzt wurden bzw. werden. Einen

weiteren Schwerpunkt stellt der Bereich Eisenbahnen und ÖPNV (FKZ 74) mit

durchschnittlich 16,4 Mio. € pro Jahr dar.

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Finanzhilfen an private Unternehmen

nach den einzelnen Themenfeldern (Funktionskennziffern):

2020 2021 2022 2023 Durchschnitt
IST IST IST Ansatz

[in Mio. €] [in Mio. €] [in Mio. €] [in Mio. €] [in Mio. €]
29,3 27,3 28,0 36,3 30,2

54,8% 51,5% 49,6% 47,2% 50,8%

14,2 12,0 12,4 18,7 14,3

48,5% 44,0% 44,3% 51,5% 47,1%
14,7 16,9 19,9 25,0 19,1

27,5% 31,9% 35,3% 32,5% 31,8%
6,3 5,9 4,9 10,3 6,9

11,8% 11,1% 8,7% 13,4% 11,2%
3,2 2,9 3,6 5,3 3,8

6,0% 5,5% 6,4% 6,9% 6,2%

53,5 53,0 56,4 76,9 60,0Summe

Finanzierungsanteile

Land
Anteil in Prozent

Bund
Anteil in Prozent

EU
Anteil in Prozent

Sondervermögen
Anteil in Prozent

     davon reine Landesprogramme
     (ohne Kofinanzierung)

     Anteil in Prozent an Landesmitteln
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Die für 2023 gegenüber dem Ist-Ergebnis 2022 dargestellten Aufwüchse im Bereich

Landwirtschaft und Ernährung sind insbesondere auf die steigenden Ausgaben im

Zusammenhang mit dem „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des

ländlichen Raums im Saarland (ELER)“ zurückzuführen. Die entsprechenden Mehrausgaben

im Bereich Regionale Fördermaßnahmen sind insbesondere der Gemeinschaftsaufgabe

„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“ zuzuordnen.

4.4. Finanzhilfen nach Gruppierungen

Der Anteil der investiven Ausgaben an den Finanzhilfen bewegt sich im aktuellen

Berichtszeitraum zwischen 22,8 Mio. € und 42,1 Mio. €, was einem Anteil von 42,6 v. H. bzw.

54,7 v. H. der gesamten Finanzhilfen entspricht. Die Bezuschussung laufender Zwecke

bewegt sich im Berichtszeitraum zwischen 30,7 Mio. € und 34,8 Mio. €, was einem Anteil von

57,4 v. H. bzw.  45,3 v. H. der gesamten Finanzhilfen entspricht.

In 2023 übersteigt der Anteil der investiven Ausgaben an den Finanzhilfen erstmals die

Bezuschussung laufender Zwecke.

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Finanzhilfen an private Unternehmen

nach investiven Ausgaben und nach Bezuschussungen für laufende Zwecke.
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4.5. Gesamtübersicht der Finanzhilfen an private Unternehmen

Die auf der nächsten Seite beginnende Übersicht stellt die Finanzhilfen an private

Unternehmen mit den Ist-Ergebnissen der Jahre 2020 bis 2022 sowie den

Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2023 dar.
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